
Wildschadenverhütungsmassnahmen Jahr:

A. Projekt

Jagdrevier, Nr.:

Jagdgesellschaft:

Revierförster:

vollständige Adresse:

geplante Massnahme Pauschalansatz Anzahl bzw. m' Kosten Beitrag (1/3)
Wildschutz-Zäune Fr. 19.-/m'
Drahtkorb, DOK Fr. 12.-/Stück
Fegeschutz mechanisch Fr. 2.-/Stück
Fegeschutz chemisch Fr. 1.-/Stück
Knospenschutz Fr. 15.-/Are

Datum: 06.04.2022 Für den Waldeigentümer:

Geplante Wildschadenverhütungsmassnahmen, an deren Kosten der Waldeigentümer Anspruch auf einen 
Beitrag hat (gemäss Weisungen über die Verhütung und Vergütung von Wildschaden des BVU vom 
1.1.2019): 

Der Revierförster bestätigt, dass die geplanten Wildschadenverhütungsmassnahmen keine Projekte der 
Abteilung Wald (seltene und wertvolle Baumarten, Eichenwaldreservate) betreffen. 

Kostenschätzung



geplante Massnahme Pauschalansatz Anzahl bzw. m' Kosten Beitrag (1/3)
Wildschutz-Zäune Fr. 19.-/m'
Drahtkorb, DOK Fr. 12.-/Stück
Fegeschutz mechanisch Fr. 2.-/Stück
Fegeschutz chemisch Fr. 1.-/Stück
Knospenschutz Fr. 15.-/Are

Total 

Bemerkungen des Revierförsters zur Ausführung:

Datum: _______________ Für den Waldeigentümer:

Abrechnung: Solange die Verhütungsmassnahmen durch die Jagdgesellschaft abgegolten werden, sind 
sie MwSt-pflichtig zu verrechnen. Übernimmt der Kanton die Abgeltung, können die Beiträge MwSt-frei in 

Rechnung gestellt werden. Siehe "Merkblatt MwSt Verhütungsmassnahmen Wald" unter www.ag.ch/jagd > 
Wildschäden (unten bei "Formulare & Hilfsdokumente)

C. Abrechnung für ausgeführte Verhütungsmassnahmen im Jahr: 

Es können nur Massnahmen abgerechnet werden, für die gemäss Vorderseite die Zustimmung vorliegt 
und die im laufenden Jahr ausgeführt worden sind. Übertreffen die tatäschlichen Kosten die 
Kostenschätzung um über 20%, sind eine Begründung und die  Rücksprache mit der Jagdgesellschaft 
erforderlich.


